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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1975

Norm

StGB §88 Abs1 B1

Rechtssatz

Keines schweres Verschulden, wenn ein Kraftfahrzeuglenker knapp nach Beginn des Ortsgebietes mit 75 km/h fährt

und mit einem aus einer Tankstelle kommenden anderen Kraftfahrlenker, der im Nachrang ist, zusammenstößt, auch

wenn die Sicht auf die Tankstellenausfahrt durch eine Fahrbahnkrümmung einigermaßen behindert war.

Entscheidungstexte

13 Os 26/75

Entscheidungstext OGH 22.04.1975 13 Os 26/75

Veröff: ZVR 1976/92 S 94

Schlagworte

SW: Auto
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